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STATUTEN DES LIMBURGER DOMKAPITELS  

Das Limburger Domkapitel1 wurde errichtet auf der Grundlage der 
Bulle von Papst Pius VII Provida solersque vom 16. August 1821 
durch die Bulle von Papst Leo XII Ad Dominici gregis custodiam 
vom 11. April 1827. Die Zusammensetzung des Kapitels wurde ver-
ändert durch ein Dekret des Bischofs von Limburg Peter Joseph 
Blum vom 31. Oktober 1868, das er kraft einer Vollmacht von Papst 
Pius IX vom 8. Oktober 1868 erließ. 
Die ersten Statuten, die sich das Kapitel gegeben hatte, wurden am 
23. April 1925 durch Bischof Augustinus Kilian bestätigt und am 
23. April 1950 sowie am 23. April 1977 überarbeitet, jeweils mit Be-
stätigung durch Bischof Wilhelm Kempf. Am 23. April 1984 erfolgte 
eine Neufassung der Statuten und am 11. Juni 1987 eine weitere 
Änderung, jeweils mit Genehmigung von Bischof Franz Kamphaus.  

Mit Beschlussfassung vom 21. Januar 2015 wurde vom Apostoli-
schen Administrator des Bistums Limburg, Weihbischof Manfred 
Grothe, eine weitere Neufassung gemäß c. 505 CIC am 21. Januar 
2015 gebilligt. Zuvor hatte der Apostolische Administrator am 
19. September 2014 die durch Beschluss des Kapitels vom 17. Juli 
2014 erfolgten Änderungen der auf die Wahrnehmung der Aufga-
ben des Konsultorenkollegiums bezogenen Bestimmungen der 
Statuten gebilligt. 
Am 11. Februar 2026 beschloss das Domkapitel Limburg in seiner 
Sitzung Änderungen in den Statuten. Dazu gehören die Ermögli-
chung der Beschlussfassung im Umlaufverfahren, die Klarstellung, 
dass das sogenannte Dirimierungsrecht des Domdekans nicht be-
steht, wenn das Kapitel die Aufgaben des Konsultorenkollegiums 
wahrnimmt und die Ermöglichung, dass sich der Bischof auch 
durch den stellvertretenden Generalvikar in der Präsidialfunktion 
des Konsultorenkollegiums vertreten lassen kann. Schließlich 
wurde eine Aktualisierung von § 25 der Kapitelstatuten vorgenom-
men, die der Beendigung des Betriebs im Musischen Internat in 
Hadamar Rechnung trägt. 
Nach Maßgabe von c. 505 CIC entsprach der Bischof von Limburg 
Dr. Georg Bätzing mit Schreiben vom 9. März 2026 der Bitte um 
Billigung. 

 
1  Im Folgenden: Kapitel 
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 1 

1. Das Kapitel ist ein Kollegium von Priestern, dem es nach allge-
meinem Recht obliegt, die feierlicheren Gottesdienste in der Ka-
thedralkirche zu halten und die Aufgaben zu erfüllen, die ihm von 
Rechts wegen oder vom Diözesanbischof übertragen werden 
(vgl. c. 503 CIC); nach Sonderrecht steht es ihm zu, den Diöze-
sanbischof zu wählen (Art. 6 des Konkordats zwischen dem Hei-
ligen Stuhl und dem Freistaat Preußen vom 14. Juni 1929)2. Au-
ßerdem wurden dem Kapitel die Aufgaben des Konsultorenkol-
legiums übertragen (c. 502 § 3 CIC in Verbindung mit dem ent-
sprechenden Generaldekret der Deutschen Bischofskonferenz). 
Des Weiteren nimmt das Kapitel eigene Rechte wahr und trägt 
Sorge für die Erhaltung und Restaurierung der Kathedralkirche, 
indem es über Baumaßnahmen und Einrichtungen im Dom berät 
und beschließt. 

2. Die einzelnen Mitglieder des Kapitels sind unbeschadet ihres Ka-
nonikats gehalten, die anderen ihnen vom Diözesanbischof über-
tragenen Aufgaben zu erfüllen. 

3. Das Kapitel besteht aus dem Domdekan3 und sechs Domkapitu-
laren4: vier residierenden Kapitularen, unter ihnen der Pfarrer an 
der Domkirche St. Georg in Limburg, die zugleich Kathedralkir-
che ist, sowie dem Pfarrer an der Domkirche St. Bartholomäus 
in Frankfurt als nichtresidierendem Kapitular und einem weite-
ren Kapitular, dessen Kanonikat nicht von sich aus mit einem an-
deren Kirchenamt verbunden ist. 

4. Das Kapitel ist eine öffentliche juristische Person des kirchlichen 
Rechts gem. c. 116 § 1 CIC und Körperschaft des öffentlichen 
staatlichen Rechts nach Maßgabe von Art. 13 des Reichskonkor-
dats vom 20. Juli 19335 

5. Wenn Domvikare6 vorhanden sind, unterstützen sie das Kapitel 
bei der Erfüllung seiner Pflichten.  

 
2  Im Folgenden: Preußenkonkordat 

3  Im Folgenden: Dekan  

4  Im Folgenden: Kapitular/e 

5  Im Folgenden: Reichskonkordat 

6  Im Folgenden: Vikare 
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II. VERLEIHUNG UND VERLUST DER KANONIKATE 

§ 2 

1. Der Dekan wird vom Kapitel gewählt und bedarf der Bestätigung 

durch den Diözesanbischof (c. 509 § 1 CIC). Die Benennung ei-
nes Priesters, der dem Kapitel noch nicht als residierender Kapi-

tular angehört, gilt als Wahlbitte; auf diesen Fall sind die Vor-

schriften der cc.  180-183 CIC entsprechend anzuwenden. 

2. Kanonikate verleiht nach Art. 8 Nr. 2 des Preußenkonkordats der 

Diözesanbischof, abwechselnd nach Anhörung und mit 

Zustimmung des Kapitels. Das gilt auch für das mit dem Amt 
des Limburger Dompfarrers verbundene Kanonikat. 

3. Das Kanonikat des nichtresidierenden Kapitulars, das mit dem 

Amt des Pfarrers an der Domkirche St. Bartholomäus in Frank-
furt verbunden ist, verleiht nach Art. 8 Nr. 2 Satz 2 des Preußen-

konkordats der Diözesanbischof ebenfalls abwechselnd nach 

Anhörung und mit Zustimmung des Kapitels, unter Wahrung der 
Vorschriften für die Besetzung dieser Pfarrstelle. 

4. Das Kanonikat des weiteren nichtresidierenden Kapitulars, das 

nicht von sich aus mit einem anderen Kirchenamt verbunden ist, 
verleiht der Diözesanbischof ebenfalls abwechselnd nach 

Anhörung und mit Zustimmung des Kapitels. 

5. Die Vikare werden nach Art. 8 Nr. 3 des Preußenkonkordats vom 
Diözesanbischof nach Anhörung des Kapitels ernannt. 

§ 3 

1. Der als Dekan Bestätigte, gegebenenfalls Zugelassene, muss 

den Diözesanbischof, der zum Kapitular oder Vikar Ernannte 
den Dekan alsbald um seine Installation bitten. 

2. Die Installation wird im Chor der Kathedralkirche nach dem vom 

Kapitel festgelegten Ritus vorgenommen. Hierbei erfolgt die Ein-
führung des Dekans durch den Diözesanbischof, die Einführung 

der Kapitulare und Vikare durch den Dekan.  
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§ 4 

1. Das Amt des Dekans, eines Kapitulars oder eines Vikars geht 

verloren  

1.1 durch den Tod, 

1.2 durch den Verzicht, der vom Diözesanbischof angenommen 

wurde, 

1.3 durch die Amtsenthebung, 

1.4 durch die Absetzung. 

2. Bei Vollendung des 75. Lebensjahres, wann immer Beeinträchti-

gungen der Gesundheit ihn zur Wahrnehmung seiner Aufgaben 
unfähig machen und wenn er ein ihm angetragenes Amt über-

nehmen will, dessen Wahrnehmung nach dem Urteil des Kapitels 

mit seinen Pflichten im Kapitel unvereinbar ist, bietet der Dekan, 
ein Kapitular oder ein Vikar dem Diözesanbischof den Verzicht 

auf sein Amt im Kapitel an. Er kann den Verzicht auf sein Amt im 

Kapitel anbieten, wenn er das 70. Lebensjahr vollendet hat.  

§ 5 

Der Dekan, ein Kapitular oder ein Vikar, der sein Amt im Kapitel we-

gen Alters oder wegen Krankheit oder wegen eines anderen Amtes 
aufgegeben hat, erhält den Titel eines emeritierten Dekans oder Ka-

pitulars oder Vikars und behält das Recht, Kleidung und Kapitels-

kreuz gemäß den Bestimmungen dieser Statuten zu tragen; er ist 
eingeladen, an den Kapitelsgottesdiensten weiter teilzunehmen. 
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III. GOTTESDIENST, CHORDIENST UND CHORKLEIDUNG 

§ 6 

1. Das Kapitel legt die liturgische Ordnung der Gottesdienste in der 

Kathedralkirche im Benehmen mit dem Diözesanbischof fest.  

2. Das Kapitel erfüllt die gottesdienstlichen Aufgaben in der Ka-

thedralkirche entsprechend der festgelegten liturgischen Ord-

nung durch  

• Konzelebration bei bestimmten Pontifikalämtern und Teil-

nahme in Chorkleidung an Pontifikalvespern; 

• Zelebration bestimmter Gottesdienste durch den Dekan oder 
durch ein von ihm benanntes Mitglied des Kapitels;  

• turnusmäßige Feier der Kapitelsmesse an Sonn- und Werkta-

gen sowie an gebotenen Feiertagen;  

• gemeinschaftliche Feier des Stundengebetes an bestimmten 

Tagen. 

3. Wenn ein residierender Kapitular oder ein Vikar an den besonde-
ren Gottesdiensten nicht teilnehmen kann, teilt er dies dem De-

kan vorher mit; ausgenommen davon ist der Limburger Dom-

pfarrer, wenn er durch pfarrliche Verpflichtungen verhindert ist. 

§ 7 

1. Die Kapitelskleidung des Dekans und der Kapitulare besteht 

beim Chordienst aus Talar, Zingulum, Rochett, Mozetta und 

Birett.  

2. Der Dekan und die Kapitulare tragen dabei das Kapitelskreuz. Es 

zeigt auf der Vorderseite ein Bild des hl. Märtyrers Georg, des 

Patrons der Diözese Limburg wie des Limburger Domes, und auf 
der Rückseite ein Bild der Kathedralkirche. Es wird an einem 

Band aus schwarzer Seide getragen, das mit goldenem Besatz 

am Rand verziert ist. Das Kapitelskreuz ist Eigentum des Dom-
kapitels.  
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3. Die Farbe der Kapitelskleidung ist violett. Bei Gelegenheiten, die 

das geraten erscheinen lassen, z. B. in der Adventszeit oder in 

der österlichen Bußzeit, ist sie schwarz-violett.  

4. Wenn der Dekan oder ein Kapitular die Bischofsweihe empfan-

gen hat, trägt er beim Chordienst bischöfliche Kleidung. Bei Ver-

anstaltungen des Kapitels kann er anstelle des bischöflichen 
Brustkreuzes das Kapitelskreuz tragen. 

5. Die Vikare tragen beim Chordienst schwarzen Talar, schwarzes 

Zingulum und schwarze Mozetta.  

6. Außerhalb des Bistums dürfen Kapitelskleidung und Kapitels-

kreuz nur mit Einverständnis des Dekans und des zuständigen 

Ortsordinarius getragen werden. 

§ 8 

Die liturgische Rangfolge wird wie folgt geordnet: 

1. Kapitulare mit Bischofsweihe (auch em.) 

2. Dekan 
3. residierende und nichtresidierende Kapitulare 

4. emeritierte Kapitulare 

5. Ehrendomherren 
6. Domvikare 

7. emeritierte Domvikare 

Innerhalb der einzelnen Gruppen regelt sich die Rangfolge nach der 
Reihenfolge der Amtseinführung.  
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IV. SONSTIGE AUFGABEN DES DEKANS, DER  
KAPITULARE UND DER VIKARE  

§ 9 

1. Dem Dekan kommen vor allem folgende Rechte und Pflichten 
zu: 

• er steht dem Kapitel gemäß c. 507 § 1 CIC vor; 

• ihm kommt die Vertretung des Kapitels im kirchlichen Rechts-
kreis zu; 

• er führt die Geschäfte des Kapitels, soweit es durch das Statut 

nicht anders geregelt ist, und verwahrt das Kapitelssiegel; 

• er übt die Präsidialrechte bei den Sitzungen des Kapitels aus 

und sorgt für die Ausführung der Beschlüsse des Kapitels; 

• er überwacht die Einhaltung dieses Statuts und der rechtmä-
ßigen Gewohnheiten; 

• er bittet den Diözesanbischof um Bestätigung einer Wahl, so-

weit dies erforderlich ist; 

• er ist Dienstvorgesetzter der Beschäftigten des Kapitels; 

• er trägt Sorge für den Zustand und die Gestaltung der 

Kathedralkirche und der Liegenschaften des Kapitels; 

• er hat darüber zu wachen, dass der Gottesdienst in der Ka-

thedralkirche richtig gefeiert und vollzogen wird; 

• er wacht darüber, dass das Kapitel über das Budget und den 
Stellenplan Beschlüsse fasst. 

2. Bei Verhinderung oder Abwesenheit des Dekans tritt der am 

längsten dem Kapitel angehörende residierende Kapitular als 
Senior des Kapitels an seine Stelle. Wenn auch der Senior des 

Kapitels verhindert ist, vertreten ihn die übrigen residierenden 

Kapitulare nach der Reihenfolge ihrer Aufnahme in das Kapitel. 
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§ 10 

Das Amt des Bußkanonikers gemäß c. 508 § 1 CIC versieht der 

Pfarrer an der Domkirche St. Georg in Limburg. 

§ 11 

Der Dekan kann einen Kapitular mit Aufgaben eines Secretarius be-
trauen. Der Secretarius sorgt dafür, dass die Beratungen und Be-

schlüsse des Kapitels protokolliert werden. Die Protokolle werden 

den Mitgliedern des Kapitels und dem Diözesanbischof zugestellt.  

§ 12 

Das laufende Schriftgut des Kapitels wird durch die Registratur des 

Bischöflichen Ordinariats geführt, sofern nicht einzelne Doku-

mente des Kapitels durch den Dekan aufbewahrt werden. Das Ar-
chiv des Kapitels wird als Depositum im Diözesanarchiv aufbe-

wahrt, sofern nicht einzelne Dokumente durch den Dekan aufbe-

wahrt werden. Eingriffs- und Zugriffsrechte regelt die einschlägige 
Ordnung.  
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V. DIE KAPITELSITZUNGEN 

§ 13 

Das Generalkapitel wird jedes Jahr am Fest des hl. Märtyrers 

Georg, des Patrons von Diözese und Dom, gehalten. Diese Kapitel-
sitzung gilt ohne besondere Einladung als einberufen. 

§ 14 

1. Die monatlichen ordentlichen Sitzungen beruft der Dekan mittels 

schriftlicher Einladung rechtzeitig unter Angabe der Tagesord-

nung ein. In besonderen Fällen kann auch der Diözesanbischof 

eine Sitzung einberufen oder durch den Dekan einberufen las-

sen. 

2. Ohne besondere Einladung kann eine außerordentliche Sitzung 

stattfinden, wenn alle Mitglieder des Kapitels anwesend sind 

und kein Widerspruch dagegen erhoben wird, dass die betref-
fende Angelegenheit hier und jetzt behandelt wird. 

3. Der Diözesanbischof bzw. der Diözesanadministrator kann an 

allen Sitzungen des Kapitels teilnehmen. In seiner Anwesenheit 
finden alle Abstimmungen geheim statt; nur der Dekan oder sein 

Stellvertreter nimmt die Stimmzettel entgegen und zählt sie aus. 

Ein Diözesanadministrator, der nicht Mitglied des Kapitels ist, 
kann an den Kapitelsitzungen, welche die Wahl des Diözesan-

bischofs betreffen, nicht teilnehmen. 

§ 15 

1. Der Dekan und die residierenden Kapitulare müssen an allen Sit-
zungen des Kapitels teilnehmen. 

2. Weil die nichtresidierenden Kapitulare die vollen Rechte residie-

render Kapitulare haben, trifft sie dieselbe Verpflichtung. 
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§ 16 

Das Kapitel ist beschlussfähig, wenn bei ordentlichen Sitzungen 

zur angegebenen Stunde mehr als die Hälfte, jedoch mindestens 

vier Mitglieder anwesend sind.   

§ 17 

1. Bei einer Abstimmung entscheidet die Mehrheit der Anwesen-

den. Auf Antrag auch nur eines Anwesenden müssen die Stim-

men geheim abgegeben werden. Bei den ersten beiden Abstim-
mungen ist eine absolute Mehrheit erforderlich. Bei der dritten 

und letzten Abstimmung genügt eine relative Mehrheit. Bei Stim-

mengleichheit gibt die Stimme des Dekans den Ausschlag, wenn 
die Abstimmung nicht geheim ist und der Dekan auf dieses Vor-

recht nicht verzichtet. 

2. Bei der Wahl des Dekans ist die absolute Mehrheit der Mitglieder 
des Kapitels erforderlich. Die Wahl muss nach Maßgabe der cc. 

165-173 u. 176-179 CIC durchgeführt werden. Eine Auftragswahl 

ist ausgeschlossen. 

3. Wenn etwas behandelt wird, was die eigene Person eines Mit-

glieds des Kapitels betrifft, kann das Kapitel beschließen, dass 

das Mitglied an der Beratung nicht teilnimmt. Von einer Stimm-
abgabe kann das Mitglied nicht ausgeschlossen werden. 

4. Beschlüsse können auch im Umlaufverfahren gefasst werden, 

wenn kein Mitglied widerspricht. 
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VI. WAHRNEHMUNG DER AUFGABEN 
DES KONSULTORENKOLLEGIUMS 

§ 18 

1. Gemäß dem entsprechenden Generaldekret der Deutschen 
Bischofskonferenz in Verbindung mit c. 502 § 3 CIC nimmt 

das Kapitel die Aufgaben des Konsultorenkollegiums wahr. 

2. Wenn das Kapitel Aufgaben des Konsultorenkollegiums 
wahrnimmt, steht ihm der Diözesanbischof bzw. der Diöze-

sanadministrator vor (vgl. c. 502 § 2 CIC), der sich bei seiner 

Verhinderung durch den Generalvikar oder den stellvertreten-
den Generalvikar vertreten lassen kann. Wenn der Generalvi-

kar oder der stellvertretende Generalvikar dem Kapitel ange-

hört, übt er in diesem Fall kein Stimmrecht aus. Das Dirimie-
rungsrecht des Dekans (vgl. § 17 Abs. 1) besteht nicht, wenn 

das Kapitel Aufgaben des Konsultorenkollegiums wahr-

nimmt. Der Diözesanbischof bzw. der Diözesanadministrator 
lädt zu den Sitzungen ein und bestimmt die Tagesordnung. Er 

beteiligt sich nicht an den Abstimmungen. 

3. Aufgrund des in Abs. 1 genannten Generaldekretes bedürfen 
die in den Generaldekreten der Deutschen Bischofskonferenz 

in ihrer jeweiligen gültigen Fassung zu den cc. 1277, 1292 und 

1297 CIC genannten Rechtsgeschäfte der Zustimmung des 
Kapitels in Wahrnehmung der Aufgaben des Konsultorenkol-

legiums. 

4. Die Zustimmung darf erst erteilt werden, wenn genaue Anga-

ben über die Wirtschaftslage der betroffenen juristischen Per-

sonen vorliegen (c. 1292 § 4 CIC). Ferner muss ein gerechter 

Grund für das Rechtsgeschäft gegeben sein (c .1293 § 1 n. 1 
CIC). Weiterhin gelten die übrigen Vorschriften des c. 1294 

CIC, welche die Verwendung des Erlöses und die Schätzung 

von Sachverständigen betreffen. 
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5. Das Kapitel in Wahrnehmung der Aufgaben des Konsultoren-

kollegiums wirkt mit bei der Besitzergreifung eines Bischofs-

koadjutors (vgl. c. 404 § 1 CIC).  

6. Der Diözesanadministrator bedarf für das Setzen folgender 

Akte der Zustimmung des Kapitels, das die Aufgaben des 

Konsultorenkollegiums wahrnimmt: 

6.1 bei über einjähriger Vakanz des bischöflichen Stuhles In-

kardination und Exkardination von Klerikern sowie die Er-

laubniserteilung an Kleriker, in einer anderen Teilkirche 
Dienst zu tun (c. 272 CIC); 

6.2 Amtsenthebung des Kanzlers und der Notare der bi-

schöflichen Kurie (c. 485 CIC); 

6.3 Ausstellung von Weiheentlassschreiben (c. 1018 CIC). 
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VII. Aufgaben des Kapitels bei Behinderung oder Vakanz 
des Bischöflichen Stuhles  

§ 19 

1. Wenn es im Falle der Behinderung des bischöflichen Stuhles ei-
nen Bischofskoadjutor nicht gibt oder dieser behindert ist und 

das gemäß c. 413 § 1 CIC vorgeschriebene Verzeichnis nicht 

vorhanden ist, kommt es dem Kapitel in Wahrnehmung der Auf-
gaben des Konsultorenkollegiums gemäß c. 413 § 2 CIC zu, ei-

nen Priester zu wählen, der die Diözese zu leiten hat. 

2. Das Kapitel in Wahrnehmung der Aufgaben des Konsultoren-
kollegiums wirkt im Falle der Behinderung des bischöflichen 

Stuhles gem. c. 404 § 3 CIC mit bei der Besitzergreifung eines 

Auxiliarbischofs oder eines Bischofskoadjutors. 

3. Falls kein Auxiliarbischof vorhanden ist, kommt es dem Kapitel 

in Wahrnehmung der Aufgaben des Konsultorenkollegiums 

zu, den Apostolischen Stuhl so schnell wie möglich über den Tod 
des Diözesanbischofs zu unterrichten. 

4. Bei Sedisvakanz geht die Leitung der Diözese zunächst auf den 

dienstältesten Auxiliarbischof über, der unverzüglich das Dom-
kapitel in Wahrnehmung der Aufgaben des Konsultorenkollegi-

ums zur Wahl des Diözesanadministrators zusammenzurufen 

hat (c. 419 CIC). Falls es keinen Auxiliarbischof gibt und der 
Apostolische Stuhl nichts anderes vorgesehen hat, geht nach 

Maßgabe von c. 419 CIC die Leitung der Diözese bei Sedisva-

kanz bis zur Bestellung eines Diözesanadministrators auf 

das Kapitel in Wahrnehmung der Aufgaben des Konsultoren-

kollegiums über. 

5. Das Kapitel in Wahrnehmung der Aufgaben des Konsultorenkol-
legiums wählt innerhalb von acht Tagen nach Kenntnisnahme 

von der Sedisvakanz den Diözesanadministrator (vgl. c. 421 § 1 

CIC). Für die Wahl des Diözesanadministrators ist die absolute 
Mehrheit der Mitglieder des Kapitels erforderlich. Deswegen ist 
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die Wahl so lange fortzusetzen, bis die absolute Mehrheit er-

reicht ist. Die Wahl ist nach Maßgabe der cc. 165-173 und 176-

178 CIC durchzuführen. Eine Auftragswahl ist ausgeschlossen. 

6. Nach Maßgabe von c. 833 n. 4 CIC hat die Ablegung des Glau-

bensbekenntnisses des Diözesanadministrators vor dem Ka-

pitel in Wahrnehmung der Aufgaben des Konsultorenkollegi-
ums zu erfolgen.  

7. Das Kapitel in Wahrnehmung der Aufgaben des Konsultoren-

kollegiums ist zuständig für die Entgegennahme des Amts-

verzichts des Diözesanadministrators (vgl. 430 § 2 CIC). 

8. Während der Sedisvakanz werden die Aufgaben des Priesterra-

tes vom Kapitel in Wahrnehmung der Aufgaben des Konsul-
torenkollegiums wahrgenommen (vgl. c. 501 § 2 CIC). 

VIII. AUFGABEN DES KAPITELS BEI DER NEUBESETZUNG 
DES BISCHÖFLICHEN STUHLES 

§ 20 

1. Zur Neubesetzung des Bischöflichen Stuhles reicht das Kapi-
tel gemäß Art. 6 Abs. 1 des für das Bistum Limburg einschlä-

gigen Preußenkonkordats aus dem Jahre 1929 dem Heiligen 

Stuhl eine Liste von kanonisch geeigneten Kandidaten ein 
(c.  378 § 1 CIC).  

2. Das Domkapitel in Wahrnehmung der Aufgaben des Konsul-

torenkollegiums wirkt mit bei der Vorbereitung der Ernennung 
des Diözesanbischofs oder eines Bischofskoadjutors durch 

die Anhörung einiger seiner Mitglieder durch den päpstlichen 

Gesandten (c. 377 § 3 CIC). 
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§ 21 

1. Bei der Wahl des Diözesanbischofs ist die absolute Mehrheit 

der Mitglieder des Kapitels erforderlich. Deswegen ist die Wahl 
so lange fortzusetzen, bis diese absolute Mehrheit erreicht ist. 

Die Wahl muss nach Maßgabe der cc. 165-173 u. 176-179 CIC 

durchgeführt werden. Eine Auftragswahl ist ausgeschlossen. 

2. Auf ihm geeignet erscheinende Weise nimmt der Dekan mit dem 

Gewählten Kontakt auf und befragt ihn, ob er die Wahl annimmt. 

Im Falle der Annahme der Wahl fertigt der Dekan ein entspre-

chendes Protokoll an, auf dem der Gewählte unter Beifügung sei-

ner Unterschrift die Annahme der Wahl schriftlich zu bestätigen 

hat. 

3. Nach erfolgter Wahl stellt das Kapitel durch den Dekan bei den 

zuständigen Landesregierungen von Hessen und Rheinland-

Pfalz gemäß den Vorschriften des Preußen- bzw. Reichskonkor-
dates die Anfrage, ob gegen den Gewählten Bedenken politi-

scher Art bestehen und bittet um Beachtung der im Schlusspro-

tokoll zum Reichskonkordat getroffenen Vereinbarung, dass 
über die Person des Gewählten bis zur Veröffentlichung der Er-

nennung volle Vertraulichkeit gewahrt wird.  

4. Nach Erhalt der Antwort der Landesregierungen übersendet der 
Dekan dem Apostolischen Nuntius ein Schreiben an den Papst 

mit der Bitte um Bestätigung des Gewählten als Bischof von Lim-

burg. 

5. Das Kapitel in Wahrnehmung der Aufgaben des Konsultoren-

kollegiums wirkt mit bei der Besitzergreifung des Diözesanbi-

schofs (vgl. c. 382 § 3 CIC). 
  



15  

IX. VERWALTUNG UND NUTZUNG DES VERMÖGENS 

§ 22 

Die Verwaltung des Vermögens des Kapitels kann durch eine be-

sondere Vereinbarung auf das Bistum übertragen werden, welches 
diese Verwaltung durch das Bischöfliche Ordinariat wahrnimmt. 

§ 23 

Das Domkapitel wird im weltlichen Rechtskreis durch den Domde-

kan oder den Senior des Kapitels, jeweils in Verbindung mit einem 

anderen Mitglied des Kapitels, vertreten.  

§ 24 

1. Dem Limburger Dompfarrer steht in einem Dompfarrhaus in Lim-

burg eine angemessene Dienstwohnung zu.   

2. Den residierenden Kapitularen steht in Limburg eine angemes-

sene Dienstwohnung zu.  

3. Den Personen im Dienst an der Kathedralkirche und auf Wunsch 
auch einem emeritierten Dekan, Kapitular oder Vikar ist das Ka-

pitel bei der Suche nach einer angemessenen Wohnung behilf-

lich. Ihnen können Wohnungen angeboten werden, über die das 
Kapitel verfügt.  

4. Die Verteilung der Baulast an den Liegenschaften des Kapitels 

wird durch eine besondere Vereinbarung zwischen den Bistum 
Limburg und dem Kapitel geregelt. 

§ 25 

Aus der Obsorge für die Kathedralkirche ergibt sich Personalver-

antwortung des Kapitels für die Limburger Dommusik, Küster und 
weiteres Dompersonal auf der Grundlage der Vereinbarung zwi-

schen dem Bistum Limburg und dem Kapitel vom 14.12.2009. Nä-

heres kann durch Vereinbarung zwischen dem Kapitel und dem 
Bistum Limburg geregelt werden. 
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§ 26 

1. Das Kapitel ist verantwortlich für das liturgische Inventar und die 

Kunstgegenstände des Domes einschließlich der Führung einer 

Inventarliste, aus der die Eigentumsverhältnisse hervorgehen.  

2. Das Kapitel ist verantwortlich für den baulichen Zustand, die Ge-

staltung und die Nutzung seiner Liegenschaften. 
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X. EHRENDOMHERREN 

§ 27 

1. Ein Priester kann vom Diözesanbischof auf Antrag oder mit Zu-

stimmung des Kapitels zum Ehrendomherren ernannt werden. 

2. Ein Ehrendomherr ist kein Mitglied des Kapitels, trägt aber Kapi-

telskleidung und Kapitelskreuz. Die Vorstellung des ernannten 

Ehrendomherren innerhalb eines Kapitelsgottesdienstes mit 
Überreichung des Kapitelskreuzes obliegt dem Domdekan. 

XI. TODESFÄLLE 

§ 28 

Der Tod des Dekans oder eines Kapitulars wird zu angemessener 

Stunde durch die große Glocke der Kathedralkirche den Gläubigen 
der Stadt angezeigt. 

§ 29 

Am Begräbnis des Dekans oder eines Kapitulars oder Vikars neh-

men alle Kapitulare und Vikare in Chorkleidung teil. Das Begräbnis 
hält der Dekan, für den Dekan aber der Diözesanbischof. 

§ 30 

Der Dekan, die Kapitulare und Vikare, auch die Emeriti, sowie die 

Ehrendomherren haben das Recht auf ein Begräbnis auf dem Dom-
herrenfriedhof in der Nähe der Kathedralkirche. Näheres regelt eine 

Vereinbarung zur Aufteilung von Aufgaben und Kosten in der je-

weils geltenden Fassung.   
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XII. ÄNDERUNG ODER AUFHEBUNG DER STATUTEN 

§ 31 

Diese Statuten können nur mit Zustimmung von wenigstens fünf 

Mitgliedern des Kapitels und mit Billigung des Diözesanbischofs 
geändert oder aufgehoben werden. 

Limburg, den 11. Februar 2026 

          
 

 

+ Weihbischof Dr. Thomas Löhr Gereon Rehberg 
Domkapitular Domkapitular 

 

 
Wolfgang Rösch  Georg Franz 

Domkapitular Domkapitular 

 
 

Dr. Johannes zu Eltz Olaf Lindenberg 

Domkapitular Domkapitular 

Hiermit billige ich gemäß c. 505 CIC die Änderungen der Statuten, 

die durch das Limburger Domkapitel am 11. Februar 2026 be-

schlossen wurden. 

Limburg, 9. März 2026 

Az.: 588G/9323/26/01/1 

 

 + Dr. Georg Bätzing 

Bischof von Limburg 

Dr. Wolfgang Pax 

Domdekan 
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Anhang 

Dokumentation der einschlägigen Generaldekrete der Deut-
schen Bischofskonferenz und konkordatären Vorschriften  

1. Generaldekret der Deutschen Bischofskonferenz zu 

c. 1277 – Akte der außerordentlichen Vermögensverwal-

tung 

2. Generaldekret der Deutschen Bischofskonferenz zu 

cc. 1292, 1295, 1297 CIC 

3. Generaldekret der Deutschen Bischofskonferenz zu c.  502 
§ 3 CIC (Übertragung der Aufgaben des Konsultorenkolle-

giums auf das Domkapitel), vgl. Amtsblatt Limburg 1996, 

S. 2 

4. Auszug aus dem Vertrag des Freistaates Preußen mit dem 

Heiligen Stuhle nebst Schlussprotokoll [Preußenkonkor-

dat] vom 14. Juni 1929  

1. Generaldekret der Deutschen Bischofskonferenz zu 

c. 1277 Satz 1, 2. Halbsatz CIC 

Hiermit wird auf Grund des c. 1277 Satz 2 CIC nachfolgendes Ge-

neraldekret erlassen: 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Dieses Generaldekret gilt im Bereich der Deutschen Bischofs-

konferenz für Akte der außerordentlichen Verwaltung des Vermö-

gens der Diözese im Sinne des c. 1277 CIC. 

(2) Dieses Generaldekret gilt nicht für Rechtsgeschäfte im Rahmen 

des Haushalts. 

§ 2 Akte der außerordentlichen Vermögensverwaltung 

Akte der außerordentlichen Vermögensverwaltung nach c. 1277 

Satz 1, 2. Halbsatz CIC sind: 
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1. die Errichtung, der Erwerb, die Übernahme, die Auflösung oder 

die Veräußerung einer kirchlichen Einrichtung, unabhängig von 

ihrer Rechtsform; dasselbe gilt in Bezug auf selbstständige Wirt-
schaftsunternehmen oder Beteiligungen an diesen, sofern sol-

che Rechtsgeschäfte nicht von den Anlagerichtlinien nach 

§ 1 Absatz 4 des Generaldekrets zu cc. 1292, 1295, 1297 CIC er-
fasst werden; 

2. die Ablösung einer Bau- und Unterhaltungsverpflichtung sowie 

einer anderen Leistung eines Dritten;  

3. die Abgabe von Patronatserklärungen nach Maßgabe des weltli-

chen Rechts. 

§ 3 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses von der Vollversammlung der Deutschen Bischofskon-

ferenz am 2. März 2023 beschlossene und durch Dekret des Dikas-
teriums für die Bischöfe vom 9. Oktober 2023 rekognoszierte Ge-

neraldekret tritt spätestens mit Wirkung zum 1. Januar 2026 in 

Kraft. Den (Erz-)Bischöfen wird ermöglicht, das Inkrafttreten dieses 
vorgenannten Generaldekrets durch diözesanes Gesetz vorzuver-

legen. Das vorzeitige Inkraftsetzungsdatum ist in dem jeweiligen 

diözesanen Amtsblatt für jedes Generaldekret bekanntzumachen 
und dem Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz schriftlich 

anzuzeigen. 

(2) Mit Inkrafttreten dieses Generaldekrets tritt gleichzeitig die Par-
tikularnorm Nr. 18 der Deutschen Bischofskonferenz zu 

c. 1277 CIC – Akte der außerordentlichen Vermögensverwaltung – 

in der von der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz 

am 24. bis 27. September 2001 sowie am 18. bis 20. Februar 2002 

beschlossenen, durch Dekret der Kongregation für die Bischöfe 

vom 13. Juni 2002 rekognoszierten Fassung außer Kraft.  

2. Generaldekret der Deutschen Bischofskonferenz  

zu cc. 1292, 1295, 1297 CIC 

Hiermit wird auf Grund der cc. 1292 § 1 Satz 1, § 2 und 1297 CIC 
nachfolgendes Generaldekret erlassen: 
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§ 1 Persönlicher und sachlicher Anwendungsbereich 

(1) Dieses Generaldekret findet im Bereich der Deutschen Bi-

schofskonferenz Anwendung auf folgende öffentliche juristische 
Personen des kanonischen Rechts: 

1. die Diözese, 

2. den Bischöflichen Stuhl, 

3. das Domkapitel, 

4. die Kirchengemeinden (Pfarreien) und die aus ihnen gebildeten 

rechtsfähigen Verbände/Zusammenschlüsse und Zweckver-
bände, 

5. Rechtsträger auf kirchengemeindlicher (pfarrlicher) Ebene, ins-

besondere Gotteshaus- und Stellenvermögen sowie weitere 
rechtlich selbstständige Stiftungen, 

6. weitere öffentliche juristische Personen unabhängig davon, ob 

sie diesen Status durch die zuständige Autorität bei der Errich-
tung oder nachträglich erlangt haben. 

(2) Dieses Generaldekret gilt, wenn die jeweilige Untergrenze nach 

§ 2 Absatz 1 überschritten wird, unabhängig von einer rechtmäßi-
gen Zuweisung zum Stammvermögen (c. 1291 CIC), sowohl 

a) für jede Veräußerung von Kirchenvermögen (c. 1257 § 1 CIC) 

als auch 

b) für jedes Rechtsgeschäft, durch das die wirtschaftliche Lage ei-

ner öffentlichen juristischen Person nach Absatz 1 verschlech-

tert werden könnte (c. 1295 CIC); dies ist stets der Fall, wenn die 
nach § 2 Absatz 1 festgesetzte Untergrenze überschritten wird. 

(3) Dieses Generaldekret gilt auch für Verträge über die Vermietung 

und Verpachtung nach § 5. 

(4) Dieses Generaldekret gilt nicht für die Anlage und die Verwal-

tung von Vermögen, die unter Einhaltung von qualifizierten Anlage-

richtlinien erfolgen, wenn diese vom Diözesanbischof erlassen 
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oder – falls nach Maßgabe der geltenden Statuten der öffentlichen 

juristischen Person nach Absatz 1 beschlossen – genehmigt wor-

den sind. Der Diözesanbischof bedarf in beiden Fällen der Zustim-
mung des diözesanen Vermögensverwaltungsrats. 

§ 2 Unter- und Obergrenze 

(1) Als Untergrenze wird für die öffentlichen juristischen Personen 

nach § 1 Absatz 1 Ziffer 1 bis 5 ein Betrag in Höhe von 250.000 

Euro festgelegt. In Diözesen mit bis zu 500.000 Katholiken kann die 
Untergrenze auf einen Betrag bis zu 750.000 Euro erhöht werden, 

a) von 500.001 bis zu 1 Million Katholiken kann die Untergrenze 

auf einen Betrag von bis zu 1 Million Euro erhöht werden,  

b) von mehr als 1 Million bis zu 1,5 Millionen Katholiken kann die 

Untergrenze auf einen Betrag von bis zu 1,5 Millionen Euro er-

höht werden, 

c) von mehr als 1,5 Millionen Katholiken kann die Untergrenze auf 

einen Betrag von bis zu 2 Millionen Euro erhöht werden. 

Über die Erhöhung der Untergrenze nach Satz 2 entscheidet der Di-
özesanbischof entsprechend den wirtschaftlichen Verhältnissen in 

der jeweiligen Diözese, wobei die Untergrenze für die öffentlichen 

juristischen Personen nach § 1 Absatz 1 Ziffer 1 und 2 verschieden 
sein kann von der Untergrenze für die öffentlichen juristischen Per-

sonen nach § 1 Absatz 1 Ziffer 3 bis 5. 

(3) Als Obergrenze wird festgelegt in Diözesen 

a) mit bis zu 500.000 Katholiken ein Betrag in Höhe von 10 Millio-

nen Euro, 

b) von 500.001 bis zu 1 Million Katholiken ein Betrag in Höhe von 
15  Millionen Euro, 

c) von mehr als 1 Million bis zu 1,5 Millionen Katholiken ein Betrag 

in Höhe von 20 Millionen Euro, 

d) von mehr als 1,5 Millionen Katholiken ein Betrag in Höhe von 

25 Millionen Euro. 
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(4) Für öffentliche juristische Personen nach § 1 Absatz 1 Ziffer 6 

gilt die nach Absatz 1 für juristische Personen nach § 1 Absatz 1 

Ziffer 3 bis 5 festgelegte Untergrenze, es sei denn in den geneh-
migten Statuten dieser Rechtsträger sind höhere Wertgrenzen fest-

gelegt. In diesem Fall bedürfen die Statuten der Genehmigung des 

Diözesanbischofs, dessen Entscheidung wegen der Abweichung 
die Zustimmung des diözesanen Vermögensverwaltungsrats so-

wie des Konsultorenkollegiums erfordert. Die Obergrenze richtet 

sich nach Absatz 2. 

§ 3 Zustimmungsvorbehalte und Vorabzustimmung; Werter-

mittlung 

(1) Bei Rechtsgeschäften öffentlicher juristischer Personen nach 
§ 1 Absatz 1 Ziffer 1 bis 3, welche die nach § 2 Absatz 1 festge-

legte Untergrenze überschreiten, ist die Zustimmung des diözesa-

nen Vermögensverwaltungsrats und des Konsultorenkollegiums 
erforderlich. Rechtsgeschäfte, welche die Obergrenze überschrei-

ten, bedürfen zusätzlich der Zustimmung durch den Heiligen Stuhl 

(c. 1292 § 2 CIC). 

(2) Vor einer Erteilung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung 

durch den Diözesanbischof bedarf dieser bei Rechtsgeschäften öf-

fentlicher juristischer Personen nach § 1 Absatz 1 Ziffer 4 und 5, 
welche die Untergrenze nach Absatz 1 überschreiten, der Zustim-

mung des diözesanen Vermögensverwaltungsrats und des Konsul-

torenkollegiums (c. 1292 § 1 CIC); dasselbe gilt für öffentliche ju-
ristische Personen nach § 1 Absatz 1 Ziffer 6, soweit deren Statu-

ten eine kirchenaufsichtliche Genehmigung vorsehen. Rechtsge-

schäfte, welche die Obergrenze überschreiten, bedürfen zusätzlich 
der Zustimmung durch den Heiligen Stuhl (c. 1292 § 2 CIC). 

(3) Zum Zwecke der Verfahrensvereinfachung können der diöze-

sane Vermögensverwaltungsrat und das Konsultorenkollegium je-
weils beschließen, dass für einzelne zustimmungspflichtige 

Rechtsgeschäfte oder für bestimmte Gruppen zustimmungspflich-

tiger Rechtsgeschäfte unter bestimmten Voraussetzungen ihre Zu-
stimmung als bereits erteilt gilt. Die Voraussetzungen für eine als 
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erteilt geltende Zustimmung sind im jeweiligen Beschluss festzu-

legen. Kirchenaufsichtliche Genehmigungserfordernisse bleiben 

unberührt. 

(4) Solange dem Domkapitel die vermögensbezogenen Aufgaben 

des Konsultorenkollegiums zukommen, bedürfen abweichend von 

Absatz 1 Satz 1 vom Domkapitel getätigte zustimmungspflichtige 
Rechtsgeschäfte nur der Zustimmung des diözesanen Vermögens-

verwaltungsrats. Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 

(5) Für die Bestimmungen des Gegenstandswerts gelten die Vor-

schriften des weltlichen Rechts. 

§ 4 Bauvorhaben 

(1) Bauvorhaben sind die Errichtung, Änderung oder Instandset-
zung baulicher Anlagen. 

(2) Bei Rechtsgeschäften in Form von Verträgen über Planungs- 

und Bauleistungen tritt an die Stelle des einzelnen Rechtsge-
schäfts das Bauvorhaben als Gesamtgeschäft. 

(3) Als Bemessungsgrundlage für das Überschreiten der Unter- und 

Obergrenze nach § 2 sind die Bruttobaukosten nach der Kosten-
schätzung maßgebend. 

(4) Für Nachträge im Rahmen von Bauvorhaben legt der Diözesan-

bischof eine gesonderte Wertgrenze fest, welche nicht an die Un-
tergrenze nach § 2 Absatz 1 Satz 1 gebunden ist, jedoch die in der 

jeweiligen Diözese festgesetzte Untergrenze nach § 2 Absatz 1 

Satz 2 Buchstabe a) bis d) nicht überschreiten darf. Überschreitet 

ein Nachtrag die nach Satz 1 festgesetzte gesonderte Wertgrenze, 

gelten § 3 Absatz 1 und 2 entsprechend. 

(5) Führen Nachträge dazu, dass das Bauvorhaben als Gesamtge-
schäft die festgesetzte Untergrenze nach § 2 überschreitet, so be-

dürfen diese Nachtragsgeschäfte stets der Zustimmung des diö-

zesanen Vermögensverwaltungsrats und des Konsultorenkollegi-
ums, auch wenn die Nachträge selbst die Untergrenze nach Absatz 

4 nicht überschreiten. 
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(6) § 3 Absatz 3 gilt entsprechend. 

§ 5 Verträge über Vermietung und Verpachtung 

(1) Rechtsgeschäfte im Sinne des c. 1297 CIC sind Verträge über 
die Vermietung und Verpachtung von Kirchenvermögen. 

(2) Der kirchenaufsichtlichen Genehmigung des Diözesanbischofs 

bedürfen Verträge über Vermietung und Verpachtung, die 

a) unbefristet sind oder 

b) befristet sind mit einer Laufzeit von 10 oder mehr Jahren 

und in beiden Fällen deren Miete oder Pacht die vom Diözesanbi-
schof festgesetzte Höhe übersteigt. 

(3) Bei Rechtsgeschäften nach Absatz 1 von öffentlichen juristi-

schen Personen nach § 1 Absatz 1 Ziffer 1 bis 3, bei denen die jähr-
liche Miete oder Pacht 250.000 Euro übersteigt, ist die Zustim-

mung des diözesanen Vermögensverwaltungsrats und des Konsul-

torenkollegiums erforderlich. § 3 Absatz 4 Satz 1 gilt entspre-
chend.  

(4) Vor einer Erteilung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung 

durch den Diözesanbischof bedarf dieser bei Rechtsgeschäften 
nach Absatz 1 von öffentlichen juristischen Personen nach § 1 Ab-

satz 1 Ziffer 4 und 5, bei denen die jährliche Miete oder Pacht 

250.000 Euro übersteigt, der Zustimmung des diözesanen Vermö-
gensverwaltungsrats und des Konsultorenkollegiums; dasselbe 

gilt für öffentliche juristische Personen nach § 1 Absatz 1 Ziffer 6, 

soweit deren Statuten eine kirchenaufsichtliche Genehmigung vor-
sehen. 

§ 6 Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

(1) Dieses von der Vollversammlung der Deutschen Bischofskon-
ferenz am 2. März 2023 beschlossene und durch Dekret des Dikas-

teriums für die Bischöfe vom 9. Oktober 2023 rekognoszierte Ge-

neraldekret tritt spätestens mit Wirkung zum 1. Januar 2026 in 
Kraft. Den (Erz-)Bischöfen wird ermöglicht, das Inkrafttreten des 
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vorgenannten Generaldekrets durch diözesanes Gesetz vorzuver-

legen. Das vorzeitige Inkraftsetzungsdatum ist in dem jeweiligen 

diözesanen Amtsblatt für jedes Generaldekret bekanntzumachen 
und dem Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz schriftlich 

anzuzeigen.  

(2) Mit Inkrafttreten dieses Generaldekrets tritt gleichzeitig die Par-
tikularnorm Nr. 19 der Deutschen Bischofskonferenz zu cc. 1292 

§ 1, 1295 und 1297 CIC – Genehmigung von Veräußerungen und 

veräußerungsähnlichen Rechtsgeschäften – in der von der Vollver-
sammlung der Deutschen Bischofskonferenz am 24. bis 27. Sep-

tember 2001 sowie am 18. bis 20. Februar 2002 beschlossenen, 

durch Dekret der Kongregation für die Bischöfe vom 13. Juni 2002 
rekognoszierten Fassung außer Kraft. 

Inkraftsetzung der Generaldekrete der Deutschen Bischofskon-

ferenz zu c. 1277 Satz 1, 2. Halbsatz; zu cc. 1292, 1295, 1297 

CIC sowie zu c. 1272 CIC 

Hiermit werden die Generaldekrete der Deutschen Bischofskonfe-

renz zu c. 1277 Satz 1, 2. Halbsatz CIC sowie zu cc 1292, 1295, 
1297 CIC (vgl. Amtsblatt 2024, S. 339–343; S. 355) für die Körper-

schaften im Bistum Limburg zum 1. Januar 2025 in Kraft gesetzt. 

Außerdem wird die in den Generaldekreten genannte Untergrenze 
bei 750.000,00 Euro und die Obergrenze bei 10.000.000,00 Euro 

festgesetzt. 

Generaldekrete der Deutschen Bischofskonferenz zu c. 1277 

Satz 1, 2. Halbsatz; zu cc 1292,1295, 1297 CIC sowie zu c. 1272 

CIC — Änderung der Untergrenze 

Unter Bezugnahme auf die Verfügung vom 11. Dezember 2024 
über die Inkraftsetzung der Generaldekrete der Deutschen Bi-

schofskonferenz zu c. 1277 Satz 1, 2. Halbsatz CIC sowie zu cc 

1292, 1295, 1297 CIC und die Festsetzung Wertgrenzen (vgl. Amts-
blatt 2024, S. 480) wird die in den Generaldekreten genannte Unter-

grenze mit Wirkung zum 1. Januar 2026 bei 250.000,00 Euro fest-

gesetzt. 
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Vgl. Amtsblatt 2024, S. 339-345 mit Korrektur Amtsblatt 2024, 

S. 355; Inkraftsetzung Amtsblatt 2024, S. 480; Änderung der Unter-

grenze Amtsblatt 2026, S. 1. 

3. Generaldekret der Deutschen Bischofskonferenz zu c. 502 

§ 3 CIC (Übertragung der Aufgaben des Konsultorenkolle-

giums auf das Domkapitel)  

Mit Rücksicht auf die bereits konkordatsrechtlich dem Domkapitel 

zugewiesenen Aufgaben überträgt die Deutsche Bischofskonfe-

renz gemäß c. 502 § 3 CIC die Aufgaben des Collegium Consulto-

rum dem Domkapitel. 

Vgl. Amtsblatt 1996, S. 2.  

4. Auszug aus dem Vertrag des Freistaates Preußen mit dem 
Heiligen Stuhle nebst Schlussprotokoll [Preußenkonkor-

dat] vom 14.  Juni 1929 

Artikel 6 

(1) Nach Erledigung eines Erzbischöflichen oder Bischöflichen 

Stuhles reichen sowohl das betreffende Metropolitan- oder Kathed-
ralkapitel als auch die Diözesanerzbischöfe und -bischöfe Preu-

ßens dem Heiligen Stuhle Listen von kanonisch geeigneten Kandi-

daten ein. Unter Würdigung dieser Listen benennt der Heilige Stuhl 
dem Kapitel drei Personen, aus denen es in freier, geheimer Ab-

stimmung den Erzbischof oder Bischof zu wählen hat. Der Heilige 

Stuhl wird zum Erzbischof oder Bischof niemanden bestellen, von 
dem nicht das Kapitel nach der Wahl durch Anfrage bei der Preußi-

schen Staatsregierung festgestellt hat, dass Bedenken politischer 

Art gegen ihn nicht bestehen.  

(2) Bei der Aufstellung der Kandidatenliste und bei der Wahl wirken 

die nichtresidierenden Domkapitulare mit. 

Artikel 7 

Zum Praelatus nullius und zum Koadjutor eines Diözesanbischofs 
mit dem Rechte der Nachfolge wird der Heilige Stuhl niemanden 
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ernennen, ohne vorher durch Anfrage bei der Preußischen Staats-
regierung festgestellt zu haben, dass Bedenken politischer Art ge-
gen den Kandidaten nicht bestehen. 

Artikel 8 

(1) Die Dignitäten der Metropolitan- und der Kathedralkapitel ver-
leiht der Heilige Stuhl, und zwar beim Vorhandensein zweier Digni-
täten: die erste (Dompropstei) auf Ansuchen des Kapitels, die 
zweite (Domdekanat) auf Ansuchen des Diözesanbischofs, beim 
Vorhandensein nur einer Dignität (Dompropstei oder Domdekanat) 
diese abwechselnd auf Ansuchen des Kapitels und des Diözesan-
bischofs. 

(2) Die Kanonikate der Kapitel besetzt der Diözesanbischof ab-
wechselnd nach Anhörung und mit Zustimmung des Kapitels. Die 
Abwechslung findet bei residentialen und nichtresidentialen Kano-
nikaten gesondert statt. 

(3) Die Domvikarien besetzt der Diözesanbischof nach Anhörung 
des Kapitels. 

Anmerkung zu Art. 8 Abs. (1): Das in Art. 8 Abs. (1) des Preußen-
konkordats genannte Recht übte der Heilige Stuhl nach dem Zwei-
ten Vatikanischen Konzil nicht mehr aus (vgl. Motuproprio Eccle-
siae Sanctae vom 6.  August 1966, Nr. 18 § 1, in: AAS 58 [1966], 
767). Aus diesem Grunde wurde die Verleihung dieses Amtes in 
den Kapitelsstatuten dem allgemeinen Recht angeglichen. 
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